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Rechtliches

Verordnungen, Richtlinien und Empfehlungen des Oberkirchenrates A.B.

140. Verordnung des Oberkirchenrates A.B.
gemäß § 13a OdgA betreffend den nicht

universitären Zugang zum geistlichen Amt
Die Verordnung gemäß § 13a OdgA des Evangeli-
schen Oberkirchenrates A.B. betreffend den nicht uni-
versitären Zugang zum geistlichen Amt, ABl. Nr.
86/2018, wird nach Anhörung des Rechts- und Ver-
fassungsausschusses der Synode A.B. wie folgt geän-
dert:

(Motivenbericht siehe Seite 152)
1. § 4 lautet:

„Dem Kandidaten oder der Kandidatin kann für die
Dauer des Ausbildungsdienstverhältnisses eine fi-
nanzielle Unterstützung in Form einer Überzah-

lung gewährt werden. Voraussetzung hierfür ist,
dass der Kandidat oder die Kandidatin ansonsten
die Lebenshaltungskosten für sich und seine bzw.
ihre Angehörigen nicht bestreiten kann. Die Zah-
lungen erfolgen vierzehnmal jährlich, ein An-
spruch auf eine Unterstützung besteht nicht.“

2. Diese Änderung tritt mit 1. September 2019 in
Kraft.

Dr. Michael Bünker
Bischof

Mag.a Ingrid Bachler
Oberkirchenrätin

(Zl. G 14; 1427/2019 vom 29. Juli 2019)

Kundmachungen des Oberkirchenrates A.u.H.B.

141. Kollektivvertrag 2019: Hinterlegung
Der Kollektivvertrag 2019 wurde beim Bundesminis-
terium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsu-
mentenschutz hinterlegt und registriert (Registerzahl
KV 360/2019; Katasterzahl XXIV/98/19) und im
Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 22. Juni 2019 kund-
gemacht.
(Zl. LK 019; 1204//2019 vom 25. Juni 2019)

142. Zutritt von Menschen mit
Assistenzhunden

Der Evangelische Oberkirchenrat A.u.H.B. ersucht al-
le Pfarrgemeinden, Superintendenzen, kirchlichen
Werke, Gemeinschaften, Vereine und sonstigen Ein-
richtungen, Menschen, die von staatlich zertifizierten
Assistenzhunden begleitet werden, den Zutritt zu Got-
tesdiensträumen und sonstigen Räumlichkeiten zu er-
möglichen und zu erleichtern. Assistenzhunde sind im
Behindertenpass des Halters oder der Halterin einge-
tragen und nach außen hin eindeutig gekennzeichnet.
Assistenzhunde haben nach staatlichem Recht Zutritt
zu öffentlichen Orten, Gebäuden und Dienstleistun-
gen, sie sind von Hundeverboten, der Maulkorb- und
Leinenpflicht ausgenommen.

Dr. Michael Bünker
Bischof

Prof. Mag. Karl Schiefermair
Oberkirchenrat

(Zl. PRÄS 02 c; 1429/2019 vom 30. Juli 2019)

143. PARA|DISE fly far ∙ come home ∙ be free. 
Evangelischer Verein zur Förderung

kirchlicher Gemeinschaft: Anerkennung als 
evangelisch-kirchlicher Verein

Der Evangelische Oberkirchenrat A.u.H.B. hat in sei-
ner Sitzung vom 9. April 2019 dem Verein 
„PARA|DISE fly far ∙ come home ∙ be free. Evange-
lischer Verein zur Förderung kirchlicher Gemein-
schaft“ gem. Art. 69 KV die Verwendung der Be-
zeichnung „evangelisch(e)“ gestattet und ihn als evan-
gelisch-kirchlichen Verein anerkannt. Der Verein ist 
im Zentralen Vereinsregister zu ZVR-Zahl 
1078007647 erfasst.

(Zl. VER 82; 1439/2019 vom 5. August 2019)

144. Jahresabschluss der Evangelischen
Kirche A.u.H.B. für das Jahr 2018

Der vom Evangelischen Oberkirchenrat A.u.H.B. er-
stellte, von der Grant Thornton Austria GmbH als Ab-
schlussprüfer geprüfte und auf Grund eines uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerkes von den Finanz-
ausschüssen A.B. und H.B. genehmigte Jahresab-
schluss 2018 der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in
Österreich, dies nach Anhörung der Abschlussprüfer
am 16. Mai 2019, wird wie folgt veröffentlicht.
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Bestätigungsvermerk
Bericht zum Jahresabschluss
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresabschluss der

Evangelische Kirche A.u.H.B. in Österreich,
Severin-Schreiber-Gasse 1-3, 1180 Wien,

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018, der
Gewinn- und Verlustrechnung für das an diesem
Stichtag endende Geschäftsjahr und dem Anhang, ge-
prüft.
Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und
den Grundsätzen kirchlicher Rechnungslegung und
vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens-
und Finanzlage zum 31. Dezember 2018 sowie der
Ertragslage der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in
Österreich für das an diesem Stichtag endende Ge-
schäftsjahr in Übereinstimmung mit den österreichi-
schen unternehmensrechtlichen Vorschriften.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstim-
mung mit den österreichischen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese
Grundsätze erfordern die Anwendung der Internatio-
nal Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwort-
lichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards
sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von der Evangelischen Kirche
A.u.H.B. in Österreich unabhängig in Übereinstim-
mung mit den österreichischen unternehmensrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir ha-
ben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Über-
einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-

fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Unsere Verantwortlichkeit und Haftung ist analog zu
§ 275 Abs. 2 UGB (Haftungsregelungen bei der Ab-
schlussprüfung einer kleinen oder mittelgroßen Ge-
sellschaft) gegenüber der Evangelischen Kirche
A.u.H.B. in Österreich und auch gegenüber Dritten mit
insgesamt 2 Millionen Euro begrenzt.
Verantwortlichkeiten des Oberkirchenrates für
den Jahresabschluss
Der Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche
A.u.H.B. in Österreich ist verantwortlich für die Auf-
stellung des Jahresabschlusses und dafür, dass dieser
in Übereinstimmung mit den österreichischen unter-
nehmensrechtlichen Vorschriften und den Grundsät-
zen kirchlicher Rechnungslegung ein möglichst ge-
treues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich ver-
mittelt. Ferner sind die Mitglieder des Oberkirchenra-
tes verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie
als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentli-
chen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen
Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die
Mitglieder des Oberkirchenrates dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in
Österreich zur Fortführung der Tätigkeit zu beurteilen,
Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung
der Tätigkeit - sofern einschlägig - anzugeben, sowie
dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortfüh-
rung der Tätigkeit anzuwenden, es sei denn, die Mit-
glieder des Oberkirchenrates beabsichtigen, entweder
die Evangelische Kirche A.u.H.B. in Österreich zu li-
quidieren oder die Tätigkeit einzustellen oder haben
keine realistische Alternative dazu.
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Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die
Prüfung des Jahresabschlusses
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten -
falschen Darstellungen ist und einen Bestätigungsver-
merk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit den österreichischen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung
der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung
eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche
vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren
und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen
einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses
Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Nutzern beeinflussen.
Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung
mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA
erfordern, üben wir während der gesamten Abschluss-
prüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren
eine kritische Grundhaltung.
Darüber hinaus gilt:
- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken we-

sentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter -
falscher Darstellungen im Abschluss, planen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken,
führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise,
die ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risi-
ko, dass aus dolosen Handlungen resultierende we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt
werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultieren-
des, da dolose Handlungen betrügerisches Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-
ständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten
können.

- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die
Abschlussprüfung relevanten internen Kontroll-
system, um Prüfungshandlungen zu planen, die
unter den gegebenen Umständen angemessen sind,
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Ge-
sellschaft abzugeben.

- Wir beurteilen die Angemessenheit der vom ge-
setzlichen Vertreter angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom
gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten
Werte in der Rechnungslegung und damit zusam-
menhängende Angaben.

- Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemes-
senheit der Anwendung des Rechnungslegungs-

grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit durch den gesetzlichen Vertreter sowie, auf
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise,
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Ge-
sellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen kann. Falls wir die Schlussfolge-
rung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit
besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls
diese Angaben unangemessen sind, unser Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Ge-
sellschaft von der Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zur Folge haben.

- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau
und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließ-
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereig-
nisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst
getreues Bild erreicht wird.
Wien, am 6. Mai 2019

Grant Thornton Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und

Steuerberatungsgesellschaft
Mag. (FH) Michael Szücs

Der Jahresabschluss der Evangelischen Kirche
A.u.H.B. in Österreich kann von allen Evangelischen
sowohl beim Kirchenamt A.B., Severin-Schreiber-
Gasse 3, 1180 Wien, als auch bei jeder Evangelischen
Superintendentur A.B. sowie Evangelischen Oberkir-
chenrat H.B. während der üblichen Amtsstunden ein-
gesehen werden.

Dr. Peter Krömer Johannes Eichinger

(Zl. AW 21 d; 1450/2019 vom 7. August 2019)

145. Jahresabschluss der Hermann und
Therese Pfaffsche Stiftung für bedürftige

Angehörige der Evangelischen Kirche
A.u.H.B. für das Jahr 2018

Der vom Evangelischen Oberkirchenrat A.u.H.B. er-
stellte, von der Grant Thornton Austria GmbH als Ab-
schlussprüfer geprüfte und auf Grund eines uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerkes von den Finanz-
ausschüssen A.B. und H.B. genehmigte Jahresab-
schluss 2018 der Hermann und Therese Pfaffsche Stif-
tung für bedürftige Angehörige der Evangelischen
Kirche A.u.H.B., dies nach Anhörung der Abschluss-
prüfer am 16. Mai 2019, wird wie folgt veröffentlicht.
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Bestätigungsvermerk
Bericht zum Jahresabschluss
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresabschluss der

Hermann und Therese Pfaffsche Stiftung
für bedürftige Angehörige

der Evangelischen Kirche A.u.H.B.,
Severin-Schreiber-Gasse 1-3, 1180 Wien,

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018, der
Gewinn- und Verlustrechnung für das an diesem
Stichtag endende Geschäftsjahr und dem Anhang, ge-
prüft.
Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und
vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens-
und Finanzlage zum 31. Dezember 2018 sowie der
Ertragslage der Stiftung für das an diesem Stichtag
endende Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den
österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschrif-
ten und den Grundsätzen kirchlicher Rechnungsle-
gung.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstim-
mung mit den österreichischen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese
Grundsätze erfordern die Anwendung der Internatio-
nal Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwort-
lichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards
sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von der Stiftung unabhängig in
Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Privat-
stiftungsgesetzes und den österreichischen unterneh-
mensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften
und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten
in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er-
füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu
dienen.
Unsere Verantwortlichkeit und Haftung ist analog zu
§ 275 Abs. 2 UGB (Haftungsregelungen bei der Ab-
schlussprüfung einer kleinen oder mittelgroßen Ge-
sellschaft) gegenüber der Stiftung und auch gegenüber
Dritten mit insgesamt 2 Millionen Euro begrenzt.
Verantwortlichkeiten des Oberkirchenrates der
Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich für
den Jahresabschluss
Der Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche
A.u.H.B. in Österreich ist verantwortlich für die Auf-
stellung des Jahresabschlusses und dafür, dass dieser
in Übereinstimmung mit den österreichischen unter-
nehmensrechtlichen Vorschriften und den Grundsät-
zen kirchlicher Rechnungslegung ein möglichst ge-
treues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Stiftung vermittelt. Ferner ist der Oberkirchenrat

verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als
notwendig erachtet, um die Aufstellung eines Jahres-
abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Dar-
stellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der
Oberkirchenrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit der
Stiftung zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu be-
urteilen, Sachverhalte im Zusammenhang mit der
Fortführung der Geschäftstätigkeit - sofern einschlä-
gig - anzugeben, sowie dafür, den Rechnungslegungs-
grundsatz der Fortführung der Geschäftstätigkeit an-
zuwenden, es sei denn, der Oberkirchenrat beabsich-
tigt, entweder die Stiftung zu liquidieren oder die Ge-
schäftstätigkeit einzustellen oder hat keine realistische
Alternative dazu.
Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die
Prüfung des Jahresabschlusses
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten -
falschen Darstellungen ist und einen Bestätigungsver-
merk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit den österreichischen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung
der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung
eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche
vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren
und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen
einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses
Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Nutzern beeinflussen.
Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung
mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA
erfordern, üben wir während der gesamten Abschluss-
prüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren
eine kritische Grundhaltung.
Darüber hinaus gilt:
- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken we-

sentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter -
falscher Darstellungen im Abschluss, planen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken,
führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise,
die ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risi-
ko, dass aus dolosen Handlungen resultierende we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt
werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultieren-
des, da dolose Handlungen betrügerisches Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-
ständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten
können.
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- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die
Abschlussprüfung relevanten internen Kontroll-
system, um Prüfungshandlungen zu planen, die
unter den gegebenen Umständen angemessen sind,
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Ge-
sellschaft abzugeben.

- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den
gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte in der Rechnungslegung und da-
mit zusammenhängende Angaben.

- Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemes-
senheit der Anwendung des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit durch die gesetzlichen Vertreter sowie, auf
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise,
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Ge-
sellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen kann. Falls wir die Schlussfolge-
rung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit
besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls
diese Angaben unangemessen sind, unser Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum

Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Ge-
sellschaft von der Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zur Folge haben.

- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau
und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließ-
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereig-
nisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst
getreues Bild erreicht wird.

Wien, am 6. Mai 2019
Grant Thornton Austria GmbH

Wirtschaftsprüfungs-
und Steuerberatungsgesellschaft

Mag. (FH) Michael Szücs
Der Jahresabschluss der Hermann und Therese Pfaff-
schen Stiftung für bedürftige Angehörige der Evan-
gelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich kann von al-
len Evangelischen sowohl beim Kirchenamt A.B., Se-
verin-Schreiber-Gasse 3, 1180 Wien, als auch bei je-
der Evangelischen Superintendentur A.B. sowie
Evangelischen Oberkirchenrat H.B. während der übli-
chen Amtsstunden eingesehen werden.

Dr. Peter Krömer Johannes Eichinger

(Zl. LK 044; 1449/2019 vom 7. August 2019)

Kundmachungen des Oberkirchenrates A.B.

146. Gemeindeverband Feldbach – Gleisdorf:
Gründung gem. Art. 31 Abs. 3 KV

Der Evangelische Oberkirchenrat A.B. hat am
12. März 2019 gem. Art. 31 Abs. 3 Kirchenverfassung
nach erfolgter Zustimmung durch den zuständigen Su-
perintendentialausschuss den Beschluss der Presbyte-
rien der Evangelischen Pfarrgemeinden A.B. Feld-
bach und A.u.H.B. Gleisdorf auf Gründung des „Evan-
gelischen Gemeindeverbandes Feldbach – Gleisdorf“
mit Wirksamkeit 15. März 2019 sowie die vorgelegte
Gemeindeverbandsordnung genehmigt. Der Gemein-
deverband verfügt über keine eigene Rechtspersön-
lichkeit.
(Zl. SUP 09; 1459/2019 vom 9. August 2019)

147. Gemeindeverband
Leibnitz – Radkersburg:

Gründung gem. Art. 31 Abs. 3 KV
Der Evangelische Oberkirchenrat A.B. hat am
9. August 2019 gem. Art. 31 Abs. 3 Kirchenverfassung
nach erfolgter Zustimmung durch den zuständigen Su-
perintendentialausschuss den Beschluss der Presbyte-
rien der Evangelischen Pfarrgemeinden A.B. Leibnitz
und A.B. Radkersburg auf Gründung des „Evangeli-

schen Gemeindeverbandes Leibnitz – Radkersburg“
mit Wirksamkeit 1. September 2019 sowie die vorge-
legte Gemeindeverbandsordnung genehmigt. Der Ge-
meindeverband verfügt über keine eigene Rechtsper-
sönlichkeit.
(Zl. SUP 09; 1462/2019 vom 12. August 2019)

148. Gemeindeverband
Leoben – Wald am Schoberpass:

Gründung gem. Art. 31 Abs. 3 KV
Der Evangelische Oberkirchenrat A.B. hat am
25. Juni 2019 gem. Art. 31 Abs. 3 Kirchenverfassung
nach erfolgter Zustimmung durch den zuständigen Su-
perintendentialausschuss den Beschluss der Presbyte-
rien der Evangelischen Pfarrgemeinden A.B. Leoben
und A.B. Wald am Schoberpass auf Gründung des
„Evangelischen Gemeindeverbandes Leoben – Wald
am Schoberpass“ mit Wirkung ab 1. September 2019
sowie die vorgelegte Gemeindeverbandsordnung ge-
nehmigt. Der Gemeindeverband verfügt über keine ei-
gene Rechtspersönlichkeit
(Zl. GD 209; 1458/2019 vom 9. August 2019)
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149. Kollektenplan für das Kirchenjahr 2019/2020

Der Evangelische Oberkirchenrat A.B. hat den unten wiedergegebenen Kollektenplan für das Kirchenjahr
2019/2020 erstellt. Das Kirchenpresbyterium A.B. hat die Pflichtkollekten für die Kirche A.B. für verbindlich
erklärt.

08.12.2019 2. Sonntag im Advent Studentenheim Wilhelm-Dantine-Haus Pflichtkollekte
09.02.2020 Septuagesimae Evangelischer Bund in Österreich Empf. Kollekte
08.03.2020 Reminiszere Ökumene Empf. Kollekte
22.03.2020 Laetare Evangelische Kindergärten und Schulen Pflichtkollekte
12.04.2020 Ostersonntag Baukollekte Pflichtkollekte
03.05.2020 Jubilate Evangelische Frauenarbeit Pflichtkollekte
10.05.2020 Kantate Kirchenmusik Pflichtkollekte

Konfirmation Evangelische Jugend Pflichtkollekte
07.06.2020 Trinitatis Weltmission und

Entwicklungszusammenarbeit
Pflichtkollekte

14.06.2020 1. Sonntag nach Trinitatis Presseverband Empf. Kollekte
19.07.2020 6. Sonntag nach Trinitatis Werk für Evangelisation und

Gemeindeaufbau
Empf. Kollekte

16.08.2020 10. Sonntag nach Trinitatis Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Empf. Kollekte
30.08.2020 12. Sonntag nach Trinitatis Brot für die Welt Pflichtkollekte
20.09.2020 3. Sonntag im September Wilhelm-Dantine-Stipendienfonds Empf. Kollekte

Erntedank Diakonie Österreich Pflichtkollekte
18.10.2020 3. Sonntag im Oktober Österreichische Bibelgesellschaft Pflichtkollekte

Reformationsfest Gustav-Adolf-Verein Pflichtkollekte
08.11.2020 Drittletzter Sonntag

im Kirchenjahr
Martin-Luther-Bund Empf. Kollekte

1. Alle Empfänger/innen von Kollekten werden ge-
beten, die Kollektenaufrufe spätestens zwei
Monate vor dem entsprechenden Termin an den
Evangelischen Oberkirchenrat A.B. zu übersen-
den.

2. Da die Konfirmation in den Gemeinden an ver-
schiedenen Tagen gefeiert, der Reformations-
gottesdienst manchmal nicht am 31. Oktober ab-
gehalten wird und das Erntedankfest an verschie-
denen Sonntagen stattfindet, ist zu diesen Pflicht-
kollekten kein Datum gesetzt. Pflichtkollekten
sind auch diejenigen Kollekten, die zum angege-
benen Sonntag bzw. Anlass in Predigtstellen und
Predigtstationen gesammelt werden.

3. Die Kollekte des Reformations-Festgottesdienstes
ist immer die des Hauptgottesdienstes und nicht die
des Schülergottesdienstes. Auch die anderen
Pflichtkollekten betreffen stets die gesamte
Kollekte des Hauptgottesdienstes; inklusive
Predigtstellen und Predigtstationen.

4. Damit der Kollektenplan auch während des Urlau-
bes des Pfarrers/der Pfarrerin eingehalten werden
kann, bitten wir, die Vertretung und besonders die
Urlaubsseelsorger/innen eingehend über die Kol-
lekten in dieser Zeit zu informieren, damit sie in
nachdrücklicher Weise abgekündigt werden kön-
nen.

5. Alle Pflichtkollekten und die empfohlenen Kol-
lekten sind direkt und umgehend an das Kirchen-
amt der Evangelischen Kirche A.B. abzuführen.
Das Kirchenamt A.B. ist beauftragt, nicht ab-
geführte Pflichtkollekten einzumahnen.

6. Findet an den o.g. Sonn- bzw. Feiertagen mit
Pflichtkollekte kein Gottesdienst statt, ist eine
Leermeldung an das Kirchenamt
(office@evang.at) zu schicken.

(Zl. KOL 02; 1317/2019 vom 4. Juli 2019)
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Entscheidungen des Revisionssenates

150. R3/2019 (Erkenntnis vom 1. August 2019)
Beschwerde gegen den Bescheid des Evangelischen
Oberkirchenrates A.B. betreffend die Beendigung
eines Dienstverhältnisses gemäß § 25 Abs. 3 OdgA
Der Revisionssenat der Evangelischen Kirche in Ös-
terreich hat im Verfahren R3/2019 über die Beschwer-
de gegen den Bescheid des Evangelischen Oberkir-
chenrates A.B. betreffend die Beendigung eines
Dienstverhältnisses gemäß § 25 Abs. 3 OdgA ange-
ordnet, das am 1. August 2019 ergangene Erkenntnis
in folgender verkürzter Form im Amtsblatt zu veröf-
fentlichen:
„Hat der Oberkirchenrat A.B. oder H.B. mit einem or-
dinierten geistlichen Amtsträger einen zeitlich befris-
teten Dienstvertrag abgeschlossen, endet dieser ohne
Kündigung durch Ablauf der vereinbarten Zeit (§ 25
Abs. 1 zweiter Satz OdgA). Ob (nach einem entspre-
chenden Antrag des Amtsträgers) der zeitlich befris-
tete Dienstvertrag verlängert, das Dienstverhältnis
durch Zeitablauf beendet oder ob es in ein definitives
Dienstverhältnis umgewandelt wird (§ 25 Abs. 3
OdgA), entscheidet allein die Kirche, der - wie allen
Rechtssubjekten - das Recht zusteht, ihre privaten
Rechtsverhältnisse nach eigener Entscheidung zu ge-
stalten (Privatautonomie). Entgegen der Auffassung
des Beschwerdeführers gewährt ihm § 25 Abs. 3
OdgA als Ordiniertem, der einen befristeten Dienst-
vertrag hat, keinen subjektiven Anspruch auf Verlän-
gerung oder Überführung in ein definitives Dienstver-
hältnis.
Der Revisionssenat entscheidet über Beschwerden ge-
gen Bescheide kirchlicher Stellen nach Erschöpfung
eines allfälligen Instanzenzuges wegen behaupteter

Gesetzwidrigkeit. Eine Gesetzwidrigkeit liegt nicht
vor, wenn die kirchlichen Stellen im Rahmen ihres
freien Ermessens entschieden haben (Art. 119 Abs. 1
Z. 6 KV).
Räumt das Gesetz dem Entscheidungsorgan ein freies
Ermessen bei seiner Entscheidung ein, kommt dem
Revisionssenat eine Befugnis zur Überprüfung dieser
Entscheidung im Rahmen des Art. 119 Abs. 1 Z. 6 KV
nur in jenen Fällen zu, in denen das Entscheidungsor-
gan willkürlich handelt, indem es etwa einen ihm ein-
geräumten Ermessensspielraum eklatant überschreitet
oder ihm bei seiner Entscheidung ein an die Grenzen
des Missbrauchs gehender Fehler unterläuft.
Gesetzwidrig und damit unvertretbar ist eine Ermes-
sensentscheidung insbesondere dann, wenn das Ent-
scheidungsorgan zwar formell im Rahmen des ihm
eingeräumten Ermessens verbleibt, aber tragende
Grundsätze der Rechtsordnung außer acht lässt, etwa
weil es bei der Rechtsanwendung offensichtlich schi-
kanös, feindselig oder unwahrhaftig verfährt.
Ein zu korrigierendes willkürliches Verhalten liegt
unter anderem in einer gehäuften Verkennung der
Rechtslage, aber auch im Unterlassen eines ordnungs-
gemäßen Ermittlungsverfahrens überhaupt oder jegli-
cher Ermittlungstätigkeit in einem entscheidenden
Punkt, insbesondere in Verbindung mit einem Igno-
rieren des Parteivorbringens und einem leichtfertigen
Abgehen vom Inhalt der Akten oder dem Außeracht-
lassen des konkreten Sachverhaltes.“
Das vollständige Erkenntnis ist auf www.kirchen-
recht.at/list/rechtsprechung veröffentlicht.
(Zl. P 2271; 1431/2019 vom 2. August 2019)

Personalia

Gremien der Generalsynode

151. Mitglieder des Personalsenates der
Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich -

Ergänzung zu ABl. Nr. 6/2019
Auf der 1. Session der XV. Generalsynode wurden am
8. Dezember 2018 folgende Personen zum Obmann
und Obmann-Stellvertreter des Personalsenates der
Evangelischen Kirche A.u.H.B. gewählt:

Obmann: Richter Mag. Gert LAUERMANN
Stellvertreter: Richter Dr. Roland BRENNER

Vom Oberkirchenrat A.u.H.B. in Österreich werden
folgende Beisitzende gemäß § 17 Abs. 3 OdgA in den
Personalsenat der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in
Österreich entsendet:
Beisitzer:
Senior Dr. Michael WOLF
Ersatzmitglieder:
Pfarrerin Mag.a Marianne FLIEGENSCHNEE
Prof.in Mag.a Gisela EBMER
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Beisitzer:
Superintendentialkuratorin DSA Petra MANDL, MA
Ersatzmitglieder:
Superintendentialkurator Dr. Michael AXMANN
Dr. Martin GLEITSMANN
Vom Verein der Evangelischen Pfarrerinnen und Pfar-
rer in Österreich (VEPPÖ) werden folgende Beisit-
zende gemäß § 17 Abs. 3 OdgA in den Personalsenat
der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich ent-
sendet:

Beisitzer:
Rechtsanwalt Mag. Klaus HEHENBERGER
Ersatzmitglieder:
Pfarrer Mag. Sönke FROST
Pfarrer Ing. Mag. Gregor SCHWIMBERSKY
Beisitzer:
Pfarrer Dr. Stefan SCHUMANN
Ersatzmitglieder:
Pfarrerin Mag.a Birgit MEINDL-DRÖTHANDL
Pfarrerin Mag.a Iris HAIDVOGEL

(Zl. G 02 b; 1409/2019 vom 19. Juli 2019)

Ordinationen, Ermächtigungen und abgelegte Prüfungen

152. Evangelische Lektorenarbeit:
Absolventen und Absolventinnen des Homiletischen Kurses 2019

Den Homiletischen Kurs 2019 haben folgende Lektoren und Lektorinnen abgeschlossen und nach entspre-
chendem Beschluss (Presbyterium), Beauftragung (Superintendent) und Einführung (Pfarrer und Pfarrerin) die
Befähigung erhalten, selbstständige Predigten für Gottesdienst und Andachten zu verfassen:

Superintendenz Pfarrgemeinde Familienname Vorname Titel
Salzburg Diakoniewerk Salzburg Bandemer Mario
Wien Wien-Donaustadt Faast Sabine

Wien-Donaustadt Schulz-Wulkow Hubertus Dkfm.
Niederösterreich Bad Vöslau Grois Hans-Peter DI

Bad Vöslau Mielacher Christina Mag.
Tulln Ramharter Johannes Dr.

Steiermark Fürstenfeld Kadan Helmut DI
Oberösterreich Bad Goisern Marty Marlies
Burgenland Eltendorf Neubauer-Gülly Dagmar

(Zl. S 15 a; 1419/2019 vom 24. Juli 2019)

Stellenausschreibungen A.B.

Allgemeiner Hinweis zu den Ausschreibungen
Bewerberinnen und Bewerber auf Pfarrstellen, die mit Erteilung des Religionsunterrichts verbunden sind, sind
gebeten, bezüglich einer notwendigen Online-Bewerbung bei der jeweiligen Bildungsdirektion den Kontakt mit
dem/der zuständigen Fachinspektor/Fachinspektorin für den evangelischen Religionsunterricht aufzunehmen.

153. Ausschreibung (erste) der Pfarrstelle des
Gemeindeverbandes Agoritschach-

Arnoldstein und Bad Bleiberg
Der Gemeindeverband Agoritschach-Arnoldstein und
Bad Bleiberg schreibt seine Pfarrstelle zur Neubeset-
zung ab 1. November 2019 aus.
Zum Gemeindeverband gehören die beiden Pfarrge-
meinden Agoritschach-Arnoldstein und Bad Bleiberg.

Agoritschach-ArnoIdstein liegt im Dreiländereck, im
Grenzgebiet zu Italien und Slowenien und umfasst das
untere Gailtal von Hart bis St. Stefan im Gailtal (ca.
160 km², mit rund 770 Gemeindegliedern).
Die Pfarrgemeinde Bad Bleiberg umfasst das Gemein-
degebiet der Marktgemeinde Bad Bleiberg, sowie die
Ortschaften Heiligengeist und Mittewald. Die Ge-
meinde erstreckt sich über ein 15 km langes und
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900 m hochgelegenes Hochtal nördlich des Dobratsch
und umfasst rund 587 Gemeindeglieder. Im Pfarrhaus
befindet sich eine Pfarrwohnung von 120 m². Bad
Bleiberg ist Toleranzgemeinde (seit 1783).
Der Gemeindeverband erwartet sich die Feier und Ge-
staltung von Gottesdiensten an Sonn- und Feiertagen,
abwechselnd in den jeweiligen Kirchen in: Agorit-
schach, Auferstehungskirche in Arnoldstein, Bad
Bleiberg, der Lutherrosenkirche in Nötsch sowie im
Pflegeheim Arnoldstein. Weiters erwarten die Ge-
meinden von der Pfarrerin/dem Pfarrer die Durchfüh-
rung von Amtshandlungen, die Matrikenführung, die
Abhaltung des Konfirmandenunterrichtes sowie
Haus- und Krankenbesuche. Die Gemeinden wün-

schen sich Unterstützung und Motivation bei neuen
Angeboten für die Gemeindearbeit sowie auch Unter-
stützung bei der Fortführung der bestehenden Ge-
meindearbeit im Hinblick auf Jugend, Bildung, Frau-
en, Senioren und Ökumene.
Für den Gemeindeverband besteht keine Religionsun-
terrichtsverpflichtung.
Bewerbungen bitte bis 27. September 2019 an:
Kurator Ing. Gerd Fertala,
E-Mail: g.fertala@cce.co.at oder an
Kuratorin Heidi Lutz, E-Mail: heidi.1974@aon.at.
(Zl. GD 102; GD 119; 1295/2019 vom 3. Juli 2019)

Bestellungen und Zuteilungen A.B.

154. Bestellung von Mag. Meinhard Beermann
Mag. Meinhard Beermann wurde gemäß § 33 Abs. 1
OdgA zum Pfarrer auf die mit der Amtsführung ver-
bundene Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde
A.B. Bad Aussee und Stainach-Irdning zugeteilt und
mit Wirkung vom 1. September 2019 befristet bis
31. August 2020 in diesem Amt bestätigt.
(Zl. P 2154; 1381/2019 vom 16. Juli 2019)

155. Bestellung von
Mag. Stefan Fleischner-Janits

Mag. Stefan Fleischner-Janits wurde gemäß § 28
Abs. 4 und 4a WahlO sowie § 19 Abs. 1 Z. 2 OdgA
zum Pfarrer auf die nicht mit der Amtsführung ver-
bundene Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde
A.B. Wien-Landstraße bestellt und mit Wirkung vom
1. September 2019 in diesem Amt bestätigt.
(Zl. P 2060; 1279/2019 vom 2. Juli 2019)

156. Bestellung von
Dipl.-Theol.in Franziska Förster

Dipl.-Theol.in Franziska Förster wurde gemäß § 33
Abs. 1 OdgA zur Pfarrerin auf die Pfarrstelle der
Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Lienz zugeteilt
und mit Wirkung vom 1. September 2019 befristet bis
31. August 2020 in diesem Amt bestätigt.
(Zl. P 2393; 1446/2019 vom 6. August 2019)

157. Bestellung von Mag. Gábor Krizner
Mag. Gábor Krizner wurde gemäß § 26 OdgA erneut
zum Pfarrer der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B.
Wien-Leopoldau gewählt und mit Wirkung vom
1. September 2019 in diesem Amt bestätigt.
(Zl. P 1880; 1366/2019 vom 11. Juli 2019)

158. Bestellung von Mag.a Elke Kunert
Mag.a Elke Kunert wurde gemäß § 32 Abs. 1 OdgA
zur Pfarrerin auf eine 100 % Krankenhauspfarrstelle
der Superintendenz A.B. Wien gewählt und mit Wir-
kung vom 1. September 2019 in diesem Amt bestätigt.
(Zl. P 2132; 1397/2019 vom 18. Juli 2019)

159. Bestellung von
Mag.a Dipl.päd.in Dr.in Margit Leuthold

Mag.a Dipl.päd.in Dr.in Margit Leuthold wurde gemäß
§ 33 OdgA zur Pfarrerin auf die mit der Amtsführung
verbundene Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrge-
meinde A.B. Wien-Liesing zugeteilt und mit Wirkung
vom 1. September 2019 befristet bis 31. August 2020
in diesem Amt bestätigt.
(Zl. P 2224; 687/2019 vom 4. April 2019)

160. Bestellung von Mag. Markus Lintner
Mag. Markus Lintner wurde gemäß § 28 Abs. 4a
Wahlordnung und § 19 Abs. 1 Z. 2 OdgA erneut zum
Pfarrer auf die mit der Amtsführung verbundene Pfarr-
stelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Mödling
bestellt und mit Wirkung vom 1. September 2019 in
diesem Amt bestätigt.
(Zl. P 1879; 1399/2019 vom 18. Juli 2019)

161. Bestellung von
Mag.a Anne-Sofie Neumann

Mag.a Anne-Sofie Neumann wurde zum Dienst einer
Pfarrerin auf die Pfarrstelle der Evangelischen Jugend
Niederösterreich gemäß § 19 Abs. 1 Z. 1 OdgA und
§ 9 Abs. 2 Z. 5 der Ordnung der Evangelischen Jugend
bestellt und mit Wirkung vom 1. September 2019 in
diesem Amt bestätigt.
(Zl. P 2069; 1362/2019 vom 11. Juli 2019)
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162. Bestellung von Mag.a Elke Petri
Mag.a Elke Petri wurde gemäß § 28 Abs. 4 und Abs.
4a WahlO sowie § 19 Abs. 1 Z. 2 OdgA zur Pfarrerin
auf die mit der Amtsführung verbundene Pfarrstelle
der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Wien-Land-
straße bestellt und mit Wirkung vom 1. September
2019 in diesem Amt bestätigt.
(Zl. P 2160; 1281/2019 vom 2. Juli 2019)

163. Bestellung von
Mag.a Claudia Schörner, MTh

Mag.a Claudia Schörner, MTh wurde zum Dienst einer
Pfarrerin auf die 50 % Teilpfarrstelle der Evangeli-
schen Pfarrgemeinde A.B. Rust gemäß § 33 OdgA zu-
geteilt und mit Wirkung vom 1. September 2019 be-
fristet bis 31. August 2020 in diesem Amt bestätigt.
(Zl. P 2085; 1473/2019 vom 19. August 2019)

164. Bestellung von
Mag.a Daniela Schwimbersky

Mag.a Daniela Schwimbersky wurde zur Pfarrerin auf
die Pfarrstelle „Evangelische Gefängnisseelsorge
Wien“ der Superintendentialgemeinde Wien bestellt
und mit Wirkung vom 1. September 2019 in diesem
Amt bestätigt.
(Zl. P 2078; 1329/2019 vom 8. Juli 2019)

165. Bestellung von Dr.in Mónika Solymár
Dr.in Mónika Solymár wurde zum Dienst einer Pfar-
rerin auf die 10 % Teilpfarrstelle der Kirchlich Päda-
gogischen Hochschule (KPH) bestellt und mit Wir-
kung vom 1. Oktober 2019 befristet bis 31. August
2022 in diesem Amt bestätigt.
(Zl. P 2251; 1190/2019 vom 24. Juni 2019)

166. Zuteilung von Norbert Fieten
Norbert Fieten wird gemäß § 7 Abs. 1 und 2 OdgA mit
Wirkung vom 1. September 2019 als Lehrvikar der
Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Bad Hall und der

Tochtergemeinde Sierning zugeteilt. Lehrpfarrer ist
Mag. Bernhard Petersen.
(Zl. P 2399; 1332/2019 vom 8. Juli 2019)

167. Zuteilung von
Dipl.-Theol.in Kathrin Götz

Dipl.-Theol.in Kathrin Götz wird gemäß § 7 Abs. 1 und
2 OdgA mit Wirkung vom 1. September 2019 als
Lehrvikarin der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B.
Gallneukirchen zugeteilt. Lehrpfarrer ist Mag. Günter
Wagner.
(Zl. P 2398; 1333/2019 vom 8. Juli 2019)

168. Zuteilung von Werner Graf
Werner Graf wird gemäß § 7 Abs. 1 und 2 OdgA mit
Wirkung vom 1. September 2019 in die Ausbildung
für den nicht universitären Zugang zum geistlichen
Amt als Lehrvikar der Evangelischen Pfarrgemeinde
A.B. Haid zugeteilt. Lehrpfarrer ist Mag. Klaus-
Ortwin Galter.
(Zl. P 2397;1331/2019 vom 8. Juli 2019)

169. Zuteilung von lic.theol. André Manke
Lic.theol. André Manke wird gemäß § 7 Abs. 1 und 2 
OdgA mit Wirkung vom 1. September 2019 als Lehr-
vikar der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Stainz-
Deutschlandsberg zugeteilt. Lehrpfarrer ist Mag. 
Andreas Gerhold.
(Zl. P 2400; 1300/2019 vom 3. Juli 2019)

170. Zuteilung von
Mag.a Karoline Rumpler - Änderung

Mag.a Karoline Rumpler wird gemäß § 7 Abs. 1 und
2 OdgA mit Wirkung vom 1. September 2019 als
Lehrvikarin der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B.
Perchtoldsdorf zugeteilt. Lehrpfarrer ist MMag.
Andreas Fasching.
(Zl. P 2201; 1504/2019 vom 21. August 2019)

Todesfälle

Der Herr über Leben und Tod hat Herrn
Pfarrer i.R. Mag. Harald Artmüller

geboren am 27. Juli 1941 in Wien, am Montag, den 15. Juli 2019 in Wien, im 78. Lebensjahr zu sich in die
Ewigkeit berufen.
Für seinen Dienst in unserer Kirche danken wir Gott und drücken seiner Familie unsere Anteilnahme aus.

(Zl. P 1124; 1388/2019 vom 17. Juli 2019)
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,,Dennoch bleibe ich stets an dir;
denn du hältst mich bei meiner rechten Hand,

du leitest mich nach deinem Rat
und nimmst mich am Ende mit Ehren an."

(Psalm 73,23f.)

Angelika Petritsch
6. Mai 1982 – 31. Juli 2019

In großer Betroffenheit und Trauer geben wir bekannt, dass
Pfarrerin Mag.a Angelika Petritsch

im 38. Lebensjahr durch einen tragischen Unfall aus dem Leben gerissen wurde.

Pfarrerin Mag.a Angelika lrene Petritsch wurde am 6. Mai 1982 in Wien als Tochter von Andrea
Petritsch, geborene Zimmermann und Dr. Ernst Petritsch geboren. Sie wurde am 30. August des-
selben Jahres in der Martinskirche in Tübingen getauft. Die Volksschule und das Gymnasium be-
suchte sie in Lainz. Am 25. Mai 1995 wurde sie in der Friedenskirche in Lainz konfirmiert und erhielt
als Konfirmationsspruch die obenstehenden Verse aus Psalm 73. Im Jahr 2000 maturierte sie mit
Auszeichnung am humanistischen Zweig des Gymnasiums in der Fichtnergasse. Schon während
ihrer Schulzeit begann sie mit dem Musikstudium, zuerst in Wien, dann auch am Joseph Haydn
Konservatorium in Eisenstadt. Die Violine wurde ihr bevorzugtes und geliebtes Instrument. Zunächst
studierte sie Evangelische Religionspädagogik und Geschichte für das Lehramt, wechselte aber ab
2001 zur Evangelischen Fachtheologie. In gewisser Weise blieb sie der Geschichte treu; sie arbeitete
mehrere Semester als Studienassistentin für Kirchengeschichte bei den Professoren Wolfgang
Wischmeyer und Rudolf Leeb. 2008 schloss sie ihr Studium mit der mit Auszeichnung bestandenen
zweiten Diplomprüfung ab.
In dieser Zeit war sie als Gemeindevertreterin der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Wien-Lainz
engagiert und blickte auf einige Erfahrung in der Jugendarbeit zurück, die sie auch als Leiterin von
Kinder- und Jugendfreizeiten im Haus Landskron am Ossiachersee und durch andere Projekte sam-
meln konnte. Schon während ihres Studiums sammelte sie auch internationale Erfahrungen. Sie
studierte für ein Semester in Tübingen, absolvierte ihr diakonisches Praktikum in Prag und war
Kontaktperson zum Lutherischen Weltbund in Genf. So trat sie in das kirchliche Ausbildungs-
dienstverhältnis ein und arbeitete zunächst als Lehrvikarin bei Pfarrer Hans Hubmer in der Evan-
gelischen Pfarrgemeinde Eferding von 2008 bis 2010, um danach als Pfarramtskandidatin in Wiener
Neustadt tätig zu sein. Am 2. Mai 2011 legte sie die Pfarramtsprüfung (Examen pro ministerio) ab
und wurde am 4. Dezember durch Superintendent Mag. Paul Weiland in der Wiener Neustädter
Auferstehungskirche zum geistlichen Amt ordiniert. Ihre Mutter, Pfarrerin Mag.a Andrea Petritsch,
wirkte als Assistierende mit. Angelika Petritsch wurde zur Pfarrerin der Evangelischen Pfarrge-
meinde A.u.H.B. Wiener Neustadt bestellt und war seit September 2017 die amtsführende Pfarrerin
der Gemeinde. Ihre seit der Jugend bestehende Liebe zu Schweden führte dazu, dass sie von der
Svenska Kyrkan offiziell auch als „schwedische“ Pfarrerin anerkannt wurde. Seit 2012 war sie Mit-
glied von Synode und Generalsynode und wirkte in der Kommission für Gottesdienst und Kirchen-
musik bzw. seit 2018 auch in der Gesangbuchkommission der Generalsynode mit.
Durch einen tragischen Verkehrsunfall während eines Familienurlaubes, den sie mit Geschwistern
und Eltern in Namibia unternahm, ist sie am 31. Juli 2019 ums Leben gekommen.
Ihre Familie verliert die Tochter und Schwester, die Gemeinde und Kirche eine hochbegabte, enga-
gierte und äußerst qualifizierte Pfarrerin, alle, die sie gekannt haben, einen so liebenswürdigen Men-
schen, nachdenklich, offen, kritisch, musikalisch und humorvoll. In ihrer Ordinationspredigt greift
sie ihren Konfirmationsspruch aus Psalm 73 auf und sagt: ,,Glaube ist für die meisten Menschen
ein ,dennoch'. Ein trotzdem."
Wir wissen Angelika Petritsch in Gottes Händen geborgen. Unsere Anteilnahme gilt ihren Eltern
und Geschwistern und allen, die um sie trauern. Uns verbindet die Hoffnung auf die Auferstehung
durch Jesus Christus.

(Zl. P 2200; 1505/2019 vom 21. August 2019)
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Mitteilungen

171. Bildungskommission –
Subventionsansuchen 2020

Ansuchen um Subvention durch die Bildungskom-
mission der Generalsynode der Evangelischen Kirche
A.u.H.B. sind bis zum 15. Februar 2020 einzurei-
chen. Gefördert werden Bildungsveranstaltungen in
der Regel bis maximal 70 % der Projektgesamtkosten
bzw. bis zu einer Höhe von maximal EUR 2.000. Ins-
gesamt stehen EUR 20.000 zur Verfügung.
Bei der Antragstellung sind das Grundsatzpapier (sie-
he ABl. Nr. 247/2001, ausgegeben am 20. Dezember
2001) und der Kriterienkatalog (ABl. Nr. 7/2003, aus-
gegeben am 31. Jänner 2003) der Bildungskommissi-
on zu beachten.
Es wird besonders darauf hingewiesen, dass ausdrück-
lich als evangelische Bildungseinrichtungen dekla-
rierte AntragstellerInnen bevorzugt berücksichtigt
werden und nicht etwa Institutionen, in deren Wir-
kungsbereich z.B. bestimmte Formen von Weiterbil-
dung für ehrenamtliche MitarbeiterInnen ohnehin fal-
len. Als standardisiertes Formblatt steht Ihnen unter
www.okr-evang.at - Informationen für Pfarrgemein-
den - Nachschlagwerke und Formularvorlagen - An-
trag für eine Subvention aus den Mitteln der Bildungs-
kommission - das aktuelle Antragsformular zum
Download zur Verfügung. Der dort geforderte Finanz-
plan soll realistische Kostenschätzungen beinhalten.
Formal förderungswürdig sind Veranstaltungen, die
mindestens zwei der folgenden Kriterien entsprechen:
Initiativen mit langfristigen Zielen, Veranstaltungen
mit gemischter Finanzierung, Kooperationen mit an-
deren Bildungsträgern.
Bevorzugt werden Veranstaltungen zum Themen-
komplex „Schöpfungsverantwortung und Klima-
gerechtigkeit“.
Die Abrechnungen der 2019 unterstützten Projekte
sind bis zum 1. Februar 2020 an das Kirchenamt,
z. Hd. Frau Mag. Ulrike Pichal (Synodenbüro) zu sen-
den.
Wien, Juli 2019
(Zl. SYN 16; 1360/2019 vom 11. Juli 2019)

172. Kollektenaufruf für das Erntedankfest
Zum Erntedank 2019 bittet die Diakonie um Spenden
für das „Iris Haus“, ein Tageszentrum für Menschen
mit Behinderung in Rumänien.
Das „Iris-Haus“ wurde 2006 im Bezirk Covasna in
Rumänien eröffnet. Durch Ihre Spende für die dies-
jährige Erntedankkollekte wird die Diakonie das „Iris
Haus“ weiter ausbauen. Gemeinsam haben wir uns
viel vorgenommen:
- Wir schaffen 29 Arbeitsplätze für Menschen mit

Behinderungen.

- Wir entwickeln neue berufliche Aktivitäten für
Menschen mit Behinderungen, beispielsweise in
den Bereichen Gartenarbeit, Landwirtschaft, Tou-
rismus und Zimmerei.

- Wir eröffnen ein Café, das von Menschen mit Be-
hinderungen betrieben wird und somit für mehr
Akzeptanz von Menschen mit Behinderungen
wirbt.

- Wir entwickeln ein innovatives Trainingspro-
gramm für Menschen mit Behinderungen: Begon-
nen beim Motivationstraining bis hin zur Unter-
stützung beim Einstieg in den Arbeitsmarkt.

Die Diakonie in Rumänien - die „Diakonia Sfantu
Gheorghe“ - ist noch eine junge Organisation. Sie
wurde 2002 von der Reformierten Kirche Transsylva-
nien mit dem Ziel gegründet, bedürftige Menschen zu
unterstützen. In den ersten 17 Jahren konnten die Mit-
arbeiterInnen bereits viel erreichen:
Über 30 Gemeinden sind dem Aufruf in Rumänien
bereits gefolgt. Bitte hören auch Sie unseren Aufruf
hier in Österreich und unterstützen Sie mit Ihrem Bei-
trag zur Erntedankkollekte den Ausbau des „Iris-
Hauses“ der Diakonie in Rumänien.
Mehr Informationen zum Projekt: www.brot-fuer-die-
welt.at/projekte/rumaenien-irishaus
(Zl. KOL 09;1148/2019 vom 17. Juni 2019)

173. Kollektenaufruf für den 3. Sonntag im
Oktober, 20. Oktober 2019:

Österreichische Bibelgesellschaft
Sehr herzlich danke ich Ihnen für Kollekte vom Bi-
belsonntag des Jahres 2018 und bitte Sie, die Arbeit
der Bibelgesellschaft auch heuer wieder zu unterstüt-
zen.
„Dieses Buch, das kein Buch, sondern Leben ist, hat
mein Leben verändert und mich auf den Weg geführt,
den ich so lange gesucht habe“, so ein Insasse einer
Justizanstalt, der von uns eine kostenlose Bibelausga-
be bekommen hat und darin Trost und neue Hoffnung
gefunden hat - im Vorjahr waren es 468 Bibelausgaben
in 19 Sprachen, die wir den Gefangenenseelsorgern
zur Verfügung stellen konnten.
Viele Menschen, deren Muttersprache Farsi ist, und
die sich unseren Gemeinden angeschlossen haben, ha-
ben Bibelausgaben auf Farsi und zweisprachige Neue
Testamente auf Farsi und Deutsch von der Bibelge-
sellschaft bekommen - und die Nachfrage reißt nicht
ab.
Oft braucht es Information über die Bibel: Im Vorjahr
waren 151 Besuchergruppen in unserem Wiener Bi-
belzentrum am Museumsquartier zu Gast - davon al-
lein 128 Schulklassen und Jugendgruppen. „Wir sind
hierher gekommen, weil im Bibelzentrum die Exper-
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ten für die Bibel sind“, so ein Religionslehrer, der den
Vormittag im Bibelzentrum schätzte. Veranstaltun-
gen, Vorträge und Angebote wie Ausstellungen brin-
gen die Bibel in ganz Österreich ins Gespräch und ge-
ben Anregungen für die Arbeit mit der Bibel in Ge-
meinden.
Ihre Kollekte ermöglicht es, dass die Arbeit der Bi-
belgesellschaft auch in Zukunft vielen Menschen Zu-
gänge zur Bibel schenkt und damit zur Grundlage un-
seres Glaubens!
Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Unterstützung!
Dr. Jutta Henner
(Direktorin Österreichische Bibelgesellschaft)
(Zl. KOL 25; 1324/2019 vom 8. Juli 2019)

174. Kollektenaufruf für das
Reformationsfest 2019:
Gustav-Adolf-Verein

Ansuchen um Unterstützung für Kirchenneubau Bi-
schofshofen!
Der Neubau unserer Christuskirche war dringend not-
wendig geworden, da die laufenden Sanierungsarbei-
ten trotz hoher Eigenleistungen zu teuer wurden.
Hinter unserer Liegenschaft wurde von einer Wohn-
baugenossenschaft ein größeres Wohnobjekt errichtet
und benötigte von der Pfarrgemeinde eine entspre-
chende Zufahrt, sowie einen von uns nicht nutzbaren
Steilhang.
Damit hat sich für die Pfarrgemeinde die Chance er-
geben, einen neuen Kirchenraum mit darunterliegen-
dem Jugendraum und eine neue Pfarrerwohnung im 1.
Stock zu errichten.
Im Zuge des Neubaus wurde das alte Pfarrgebäude mit
Pfarrbüro und Altwohnung wärmeisoliert, die Funda-
mente trocken gelegt und die Fenster getauscht. Wei-
ters wurde ein gepflasterter Innenhof mit Carport ge-
schaffen, wo nun auch für viele Veranstaltungen Platz
ist.
Die Evangelische Pfarrgemeinde A.B. Bischofshofen-
St. Johann im Pongau ist seit Juni 1999 eine selbst-
ständige Pfarrgemeinde und war vorher Tochterge-
meinde der Pfarrgemeinde Hallein.
Unsere Pfarrgemeinde mit 530 Mitgliedern umfasst
die politischen Gemeinden, Bischofshofen, Werfen,
Pfarrwerfen, Werfenweng, Hüttau, Niedernfritz, St.
Martin am Tennengebirge, Wagrein, Kleinarl, Groß-
arl, Hüttschlag, Mühlbach am Hochkönig und St. Jo-
hann im Pongau. Sie ist die jüngste, aber auch eine der
kleinsten Pfarrgemeinden der Diözese Salzburg-Tirol.
Wir ersuchen um wohlwollende Unterstützung.
Evangelische Pfarrgemeinde A.B.
Bischofshofen-St. Johann im Pongau
Kurator Peter Brückner
(Zl. KOL 08; 1482/19 vom 20. August 2019)

175. Kollektenaufruf für den
Drittletzten Sonntag des Kirchenjahres,

10. November 2019:
Martin-Luther-Bund in Österreich

Liebe Schwestern und Brüder!
In diesem Gottesdienst bittet Sie der Martin-Luther-
Bund in Österreich um die Kollekte. Der Martin-
Luther-Bund (MLB) ist ein Zusammenschluss evan-
gelischer Christen und wurde 1932 gegründet. Der
Martin-Luther-Bund in Österreich ist ein bekenntnis-
bewusster evangelisch-kirchlicher Verein mit Zweig-
vereinen in jeder evangelischen Diözese. Das Ziel des
MLB und seiner regionalen Vereine ist die Unterstüt-
zung von Diasporakirchen lutherischen Bekenntnisses
in vielen Teilen der Welt.
Zu den Schwerpunkten des Martin-Luther-Bundes ge-
hört die Überzeugung, dass Kirche dort lebendig ist,
wo das Wort Gottes lebendig ist und wo die Sakra-
mente die Gemeinschaft begründen. Wir möchten die-
ser Erfahrung in den Kirchen und Gemeinden Raum
geben.
Deshalb unterstützt der Martin-Luther-Bund die Aus-
bildung künftiger Pfarrerinnen, Pfarrer und kirchlicher
Mitarbeiter, vermittelt theologische Fachliteratur und
christliches Schrifttum. Die Zeitschrift „LD“ Lutheri-
scher Dienst erscheint viermal im Jahr und bringt in-
teressante und aktuelle Beiträge zu Themen des Glau-
bens und der Kirche. Der MLB hilft bei der Beschaf-
fung von Inneneinrichtungsgegenständen für kirchli-
che Räume, und bei der Anschaffung von Tauf- und
Abendmahlsgeräten. Ein besonderer Schwerpunkt
liegt in der Anschaffung von Talaren für Vikare/Vi-
karinnen und Lektoren/Lektorinnen.
Die Arbeit des Martin-Luther-Bundes wird aus-
schließlich durch Spenden finanziert. Die Kollekte
dieses Sonntags ist ein ganz wesentlicher Beitrag da-
für. Im Namen des Martin-Luther-Bundes bitte ich Sie
herzlich darum und danke Ihnen für Ihre Gabe.
Ihr Pfarrer Mag. Jörg Lusche
Bundesobmann
(Zl. KOL 28;1475/2019 vom 19. August 2019)

176. Termin Diakoniesonntag
Der jährliche Diakoniesonntag soll nach den Empfeh-
lungen der Generalsynode vom November 2013
am 2. Sonntag nach Ostern, das ist der
26. April 2020, in den Pfarrgemeinden stattfinden.
Materialien und Gottesdienstbausteine dazu finden
Sie ab Feber 2020 auf: www.diakoniesonntag.at
Mag. Karl Schiefermair
Oberkirchenrat
(Zl. IM 02;1316/2019 vom 4. Juli 2019)
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177. Kirchenbeitragseingänge
Jänner bis Mai 2019

mit Vergleichszahlen aus 2018 samt Sup.-Anteilen
und Einhebegebühren

2019 2018
Superintendenz Euro
Burgenland 1.175.855,31 1.003.000,02
Kärnten 2.344.459,65 2.238.238,68
Niederösterreich 1.844.585,19 1.807.528,73
Oberösterreich 2.200.365,92 2.250.197,07
Salzburg-Tirol 1.899.729,77 1.753.613,25
Steiermark 2.389.322,94 2.118.112,44
Wien 3.062.159,39 2.924.507,98

14.916.478,18 14.095.198,18

Steigerung 2019 gegenüber 2018:
5,83 % (14.095.198,18)

(Zl. KB 06; 1322/2019 vom 8. Juli 2019)

178. Kirchenbeitragseingänge
Jänner bis Juni 2019

mit Vergleichszahlen aus 2018 samt Sup.-Anteilen
und Einhebegebühren

2019 2018
Superintendenz Euro
Burgenland 1.617.541,17 1.428.920,58
Kärnten 2.665.505,00 2.636.547,19
Niederösterreich 2.329.685,39 2.286.068,59
Oberösterreich 2.668.372,09 2.680.605,94
Salzburg-Tirol 2.061.547,04 2.033.771,60
Steiermark 2.630.263,82 2.497.878,66
Wien 3.139.012,10 2.992.319,38

17.111.926,60 16.556.111,94

Steigerung 2019 gegenüber 2018:
3,36 % (16.556.111,94)

(Zl. KB 06; 1376/2019 vom 8. Juli 2019)

179. Kirchenbeitragseingänge
Jänner bis Juli 2019

mit Vergleichszahlen aus 2018 samt Sup.-Anteilen
und Einhebegebühren

2019 2018
Superintendenz Euro
Burgenland 2.022.893,42 1.805.449,16
Kärnten 2.934.214,23 2.932.622,35
Niederösterreich 2.523.980,67 2.440.442,31
Oberösterreich 3.177.160,39 3.053.830,64
Salzburg-Tirol 2.342.902,77 2.318.373,11
Steiermark 2.896.071,12 2.810.248,34
Wien 3.170.655,93 3.022.498,03

19.067.878,52 18.383.463,94

Steigerung 2019 gegenüber 2018:
3,72 % (18.383.463,94)

(Zl. KB 06; 1471/2019 vom 19. August 2019)

Motivenbericht: Verordnung des
Oberkirchenrates A.B. gemäß § 13a OdgA
betreffend den nicht universitären Zugang

zum geistlichen Amt
Die praktische Erfahrung hat gezeigt, dass Kandidaten
und Kandidatinnen, die für den nicht universitären
Zugang zum geistlichen Amt in Frage kommen, aus
finanziellen Gründen von dessen Beschreitung abse-
hen. Personen, die für Kinder zu sorgen haben und
schon länger im Berufsleben stehen, sind auf ein be-
stimmtes Einkommen eingestellt und angewiesen, sie
finden mit dem kollektivvertraglich festgelegten Ge-
halt eines Lehrvikars oder einer Lehrvikarin bzw. ei-
nes Pfarramtskandidaten oder einer Pfarramtskandi-
datin nicht das Auslangen.
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